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Verordnung
über Maßnahmen zur Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsführung
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in den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft. 

Vom 20. März 1952
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§ i
(1) Der volkseigene betrieb hat nach dem Prinzip 

der wirtschaftlichen Rechnungsführung im Rahmen 
seines Betriebsplanes, der nach den Bestimmungen 
für die volkseigene Wirtschaft auf der Grundlage 
des Volkswirtschaftsplanes aufgestellt wird, zu ar
beiten. Er ist berechtigt und verpflichtet, selbständig 
zu wirtschaften und in eigener Verantwortung ab
zurechnen. Zu diesem Zweck wird der volkseigene 
Betrieb mit dem erforderlichen Fonds für Anlagen 
und Umlaufmittel ausgestattet.

§ 3
(1) Die Vereinigungen volkseigener Betriebe wer

den aufgelöst.
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(2) Der volkseigene Betrieb ist juristische Person 
und Rechtsträger von Volkseigentum. Als Rechts
träger hat er zur Durchführung seiner Planauf- /
gaben die Rechte zu verwirklichen und die Pflichten 
zu erfüllen, die sich aus dem ihm übertragenen 
Volkseigentum ergeben.

(2) Die Minister und Staatssekretäre mit eigenem S2 ns om 
Geschäftsbereich haben die Bildung von Verwaltun- 3 
gen volkseigener Betriebe vorzunehmen.

52 41 MinBl
(3) Die volkseigenen Betriebe sind entweder der - - - - - 

Hauptverwaltung oder Hauptabteilung des zustän- S2 m
t.OBl 

digen Ministeriums oder Staatssekretariats mit eige- vo 20.3.52 

nem Geschäftsbereich oder einer Verwaltung volks- . aozzIV^
eigener Betriebe zugeordnet.

(4) Die Verwaltung volkseigener Betriebe hat

j  52,42 MinBl

§ 2

i. 52 
inBl

(1) Die Minister und Staatssekretäre mit eigenem 
Geschäftsbereich haben in Übereinstimmung mit 
'.em Ministerium der Finanzen der Regierung der 
. ätschen Demokratischen Republik festzulegen, 
welche Teile der volkseigenen Wirtschaft im Zustän
digkeitsbereich ihres Ministeriums oder Staatssekre
tariats Betriebe im Sinne dieser Verordnung sind.

die ihr von der zuständigen Hauptverwaltung oder 
Hauptabteilung des Fachministeriums oder Staats
sekretariats mit eigenem Geschäftsbereich über
tragenen Aufgaben der Anleitung, Aufsicht und 
Kontrolle der ihr zugeordneten volkseigenen Be
triebe durchzy führen.

(5) Die Verwaltung volkseigener Betriebe ist eine 
nachgeordnete Verwaltung im Bereich des zustän
digen Fachministeriums oder Staatssekretariats mit 
eigenem Geschäftsbereich.
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(2) Die Minister für Wirtschaft und Arbeit der 
Länder haben festzulegen, welche Teile der volks
eigenen Wirtschaft (volkseigene Betriebe der ört
lichen Industrie und kommunale Einrichtungen) Be
triebe im Sinne dieser Verordnung sind.

(1) Der volkseigene Betrieb und die zu seiner Ver
tretung berechtigten Personen sind in das Register 
der volkseigenen Wirtschaft einzutragen.

(2) Die dem volkseigenen Betriebe als Rechtsträger
übertragenen Grundstücke und eintragungsfähigen
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